
Vorwort zur dreizehnten Auflage

In der dreizehnten Auflage wurde den zahlreichen Neuerungen in Gesetz-
gebung, Rechtsprechung und Literatur Rechnung getragen. Im Übrigen
blieb der bereits klassisch gewordene Text des Bandes unverändert.

Freiburg, Februar 2024 Thomas Würtenberger
Dirk Otto



Vorwort zur neunten Auflage

Karl Engischs »Einführung in das juristische Denken« ist ein Klassiker der
juristischen Methodenlehre, der Generationen von Juristen begleitet hat.
Seit dem Erscheinen der ersten Auflage 1956 wurde dieses Buch ständig
aktualisiert, wobei aber der eigentliche Text in der Substanz unverändert
blieb. Nach dem Tode von Karl Engisch im Jahre 1990 stellte sich die
Aufgabe, das seit 1977 nicht mehr neu bearbeitete Werk dem heutigen
Stand von Gesetzgebung, Rechtsprechung und Theorie anzupassen. Da der
Darstellungsteil im wesentlichen als zeitlos und klassisch gelten kann,
wurden hier bewußt nur wenige behutsame Eingriffe vorgenommen, die
der aktuellen Gesetzeslage Rechnung tragen; lediglich im Abschnitt zum
»Ermessen« bestand eine besondere Notwendigkeit zur Aktualisierung.
Beträchtliche Änderungen waren jedoch in dem seit sieben Auflagen stark
angewachsenen Anmerkungsteil erforderlich. Dessen Gesamtumfang wur-
de erheblich reduziert, um den Anmerkungsapparat zu straffen und neu-
en Hinweisen Raum zu geben; was Engischs zahlreiche Angaben zur älte-
ren Literatur betrifft, so sei der interessierte Leser auf die 8. Auflage von
1983 verwiesen. Zur Vermeidung lästigen Nachschlagens wurden die bis-
her am Schluß des Buches stehenden Anmerkungen direkt unter den Text
gesetzt. Desweiteren wurde der Band um ein Personen- und ein Literatur-
verzeichnis ergänzt. Die Ausgabe beschließt ein Nachwort zu Leben und
Werk von Karl Engisch.

Freiburg, Juni 1996 Thomas Würtenberger
Dirk Otto



Aus dem Vorwort zur siebten Auflage

Eine »Einführung in das juristische Denken« verfolgt andere Ziele als eine
»Einführung in die Rechtswissenschaft«, die üblicherweise den Leser nicht
nur an die Methoden des juristischen Denkens, sondern auch an das Recht
selbst und seine einzelnen Sachgebiete heranführt. In dem hier vorgeleg-
ten Buche handelt es sich aber gerade darum, dem Rechtsstudenten und
womöglich auch dem interessierten Laien ein wenig die geheimnisvolle
und verdächtige Logik und Methodik des juristischen Denkens nahezubrin-
gen – unter Beschränkung übrigens auf die zentralen Probleme der Rechts-
findung, unter Absehen also von den Leistungen der »höheren« Dogmatik,
wie z. B. der juristischen Konstruktion und Systembildung. Nur unter die-
sem Gesichtswinkel sind die in die Darstellung einbezogenen sachlichen
Rechtsprobleme behandelt. Welche Aufgaben nun der juristischen Logik
und Methodenlehre gestellt sind, habe ich näher in der Zeitschrift »Studi-
um generale« 1959, S. 76 ff., dargelegt. Ich hebe jetzt nur folgendes hervor:
Die juristische Logik ist eine materiale Logik, die auf der Grundlage und
im Rahmen der formalen Logik einerseits und im Verein mit der speziellen
juristischen Methodenlehre andererseits zeigen soll, wie man zu »wahren«
oder »richtigen« oder wenigstens »vertretbaren« Urteilen in rechtlichen
Dingen gelangt. Eine so verstandene juristische Logik und Methodik ist
keine »Technik«, die Kunstgriffe lehrt, mit deren Hilfe man dem Rechtsbe-
flissenen gestellte Denkaufgaben möglichst leicht bewältigt. Sie ist auch
nicht Psychologie oder Soziologie der Rechtsfindung, die untersucht, wie
man im praktischen Alltag de facto bei der Gewinnung juristischer Ansich-
ten verfährt. Sie ist vielmehr Reflexion auf den nicht leicht zu durchschau-
enden sachgerechten juristischen Erkenntnisprozeß. Sie strebt nach dem
Ziel, (in den Grenzen des menschlicher Erkenntnis Vergönnten) »Wahr-
heit« zu finden und wohlbegründete Urteile zu fällen.

Juli 1977 Karl Engisch
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